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11-::.· 4~~ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen de9 Nati~na!ri1ten 
B UND E S M I N IST E R I U M Xlll. Gesetzgebungsperiode 

FUR 
AUS WAR T I G E AN GEL E G EN HEl TE N 

Zl. 101.371-VR/72 

Anfrage der AbglC:~ordneten zum Na
tionalrat Dr. GIWBER, STAUDINGER, 
SANDMEIER und Genossen an den Bun-

.desminister für Auswärtige Angele
genheit~nbetreffend das Schieds
gerichtsverfahren zur Auslegung. 
des Artikels 24 Absatz a des Fi
nanz- und Ausg:Leichsvertrages 
(Nr. 209/J -:-NR/1 972) 

An die 

WIEN, 

Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates 

Wie n 

Nach der dem Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten am 5. Februar 1972 zugekommenen Note 
der Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates, 

Zl. 209/J-NR/1972 vom 2. Februar 1972, haben die Ab
geordneten Dr. GRUBER, STAUDINGER, SANDMEIER und Ge
nossen eine Anfrage an mich, betreffend den Spruch 
des Schiedsgerichts im Zusammenhang mit dem österrei
chisch-deutschen Finanz- und Ausgleichsvertrag, über
reicht. Ich beehre mich, diese 

A n fra g e 

wie folgt zu beantworten: 

1. Die Pressemeldungen, dass sich das österreichisch-' 
deutsche Schiedsgericht zur Auslegung des Artikels 24 Ab
satz 2 des Finanz~ und Ausgleichsvertrages der österrei

chischen Rechtsauffassung angeschlossen hat, entsprechen 
den Tatsachen. Der diesbezügliche Schiedsspruch lautet 

wie folgt: 

"Entscheidung 

a) über die prozesshindernden Einreden der beklagten 
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Partei, beschlossen und verkündet in Salzburg am 

5. Oktober 1971: 

1. Das Schiedsgericht ist in diesem Rechtsstreit 

zuständig zur Auslegung des Artikels 24 Absatz 2 

des Finanz- und Ausgleichsvertrages. 

2. Die Klage ist zulässig. 

b) über die Hauptsache, beschlossen in Wien am 15. 

Jänner 1972: 

Auf die Geltendmachung des diplomatischen Schutz
rechtes zugunsten derjenigen österreichischen 

Staatsangehörigen, die durch § 60 Absatz 1 Ziffer 
2a des deutschen Reparationsschäc1engesetzes nach 
österreichischer Rechtsauffassung in einer gegen 

das allgemeine Völkerrecht verstossenden Weise dis
kriminiert worden sind, ist Artikel 24 Absatz 2 d~s 

Finanz- und Ausgleichsvertrages nicht anwendbar." 

2. Da nach dem In.hal t des Schiedsspru.ches die Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland sich zur Abwehr einer neuerli
chen österreichischen Intervention auf Änderung oder Beseiti

gung des .§60Absatz 1 Ziffer 2a des deutschen Reparations
schäderigesetzes nicht mehr auf den österreichischen Interven

tion.sverzicht nach Artikel 24 Absatz 2 des Finanz- und Aus
gleichsvertragesberufen kann, ist beabsichtigt, mit der 
deutschen Seite in Verhandlungen mit dem Ziel einer Besei
tigung oder Änderung dieser diskriminierenden deutschen Ge
setzesvorschrift einzutreten. 

Wien, am 1. März 1972 

Der Bundesmin{aer für Al;.swärtige 
rielegenheiten: 

--
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